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das Geheiß beider Landammänncr die Frage an'S Mehr
brachte, wem wohlgefalle, daß der neue Entwurf verworfen
und daS alte Landbuch bestätigt werde. Unter lautem Jauchzen

fuhren bei diesem Mehr die Hände in die Höhe, und äugen-
blicklich kehrte nun auch die volleste Ruhe zurück, worauf
sogleich die Leistung des EideS vorgenommen wurde.

ES haben zu dieser hitzigen Beseitigung der Revision un«

streitig die beharrlichen Gegner jeder Neuerung und die auf-
reizenden Gerüchte, die unter dieselben gebracht wurden,
viel beigetragen; nicht wenig haben aber auch sehr entschiedene

Freunde dcS Fortschrittes mitgewirkt, die bei dem ganzen
bisherigen Gange des Geschäffics die Grundsätze einer Demo-
kratic verletzt und die Landsgemeinde aus ihrer gebührenden

Stellung verdrängt fanden. Der Eifer für die Rechte der

Landsgcmeinde mußte desto mehr sich regen, da der neue

Entwurf sich wirklich ganz auffallende Beschränkungen der-

selben erlaubt hatte, ") die das Mißtrauen und die Aufregung
gegen das Geschäfft vollständig erklären. Andere Freunde deS

Fortschrittes trauerten, daß eine zeitgemäße Verbesserung un-
serer Institutionen nun wieder um eine volle Generation

hinausgerückt sei. Die Folge hat diese Besorgnisse nicht ge-
rechtfertigt.
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tkkv, 22. Ougst. Hanß graff hatt ain vrveh thun, sin

gfangenschaft, wie lanz Recht ist, nit äferen, ist vmb Ehr
vnd gwcr gsctzt, vnd hat barbel kernin anglobt, ir gfangcn-
schaft nit äferen, vnd sy sollend fürs ainandcr müßig gon,
diewil sie zum K. glid verwandt, oder die straff er-

warten, dz sy wettind, sy wärend ainander müßig gangen.

Jahrg. 18»«, S. 120.
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